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BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE SCHULANMELDUNG

I. Schulanmeldung an der Grundschule

Die Schulanmeldung für die Grundschulen in München findet 
dieses Jahr am

Mittwoch, 16. März 2022

in allen Münchner Schulgebäuden statt, in denen eine Grund-
schule untergebracht ist.

Nach Art. 37 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) werden mit Beginn des Schuljah-
res 2022/23 alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. Sep-
tember 2022 sechs Jahre alt werden oder bereits einmal von 
der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt wurden.

Für Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 
2022 sechs Jahre alt werden, können die Erziehungsberech-
tigten den Beginn der Schulpflicht auf das kommende Schul-
jahr verschieben (Einschulungskorridor). Die Schule berät auf 
der Grundlage der bei der Schulanmeldung gewonnenen Er-
kenntnisse und gibt eine Empfehlung. Die Erziehungsberech-
tigten müssen der Schule spätestens bis zum 10. April schrift-
lich mitteilen, dass sie den Beginn der Schulpflicht auf das 
darauf folgende Schuljahr verschieben wollen.

Bei Kindern, die nach dem 30. September 2016 geboren wur-
den, haben die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, bei 
der zuständigen Grundschule einen Antrag auf vorzeitige  
Einschulung ihres Kindes zu stellen. Für alle Kinder, die nach 
dem 31. Dezember 2016 geboren wurden, ist ein schulpsy-
chologisches Gutachten erforderlich. Die Entscheidung über 
die Schulaufnahme erfolgt durch die Schulleitung.
Die Ablehnung des Antrages ist keine Zurückstellung.

Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch, wenn eine Zu-
rückstellung in Betracht kommen könnte.
Ein Kind, das am 30. September 2022 mindestens sechs Jahre 
alt ist, kann für ein Schuljahr von der Aufnahme in die Grund-
schule zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass das 
Kind voraussichtlich erst ein Schuljahr später mit Erfolg oder 
nach Maßgabe von Art. 41 Abs. 5 BayEUG am Unterricht der 
Grundschule teilnehmen kann. Die Zurückstellung soll vor 
Aufnahme des Unterrichts (13. September 2022) verfügt wer-
den; sie ist noch bis zum 30. November 2022 zulässig, wenn 
sich erst innerhalb dieser Frist herausstellt, dass die Voraus-
setzungen für eine Zurückstellung gegeben sind. Die Ent-
scheidung trifft die Schulleitung. Vor der Entscheidung hat die 
Schule die Erziehungsberechtigten zu hören.
Auch ein Kind, das im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 
sechs Jahre alt wird, kann vom Schulbesuch zurückgestellt 
werden, wenn die Erziehungsberechtigten den Beginn der 
Schulpflicht nicht auf das darauffolgende Schuljahr verschie-
ben bzw. nicht verschoben haben.
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scheidung über den Förderbedarf und des geeigneten Förder-
orts hinzu.

IV. Anmeldung bei städtischen Tagesheimen

Die Anmeldung für die Aufnahme in die städtischen Tageshei-
me, die einigen Schulen angeschlossen sind, wird ebenfalls 
am Mittwoch, 16. März 2022 (Tag der Schulanmeldung), in der 
Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr, durchgeführt.
Die Möglichkeit der Anmeldung besteht jedoch bereits ab 
September 2021 und ist auch online über den kita finder + 
möglich unter: www.muenchen.de/kita

Die Schuleinschreibung findet immer an der Sprengelgrund-
schule statt.

V. Schulanmeldung ist Pflicht

Wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm obliegende Anmeldung 
einer oder eines Schulpflichtigen zum Schulbesuch unterlässt, 
kann gemäß Art. 119 Abs. 1 Nr. 1 BayEUG mit Geldbuße be-
legt werden.

VI. Information

Über die Sprengeleinteilung der Grundschulen und über die in 
München bestehenden sonderpädagogischen Förderzentren 
erteilen die Schulleitungen Auskunft.

Staatliches Schulamt in der Landeshauptstadt München

München, 03. Februar 2022 

Dieter Reiter Bettina Betz
Oberbürgermeister Fachliche Leitung

Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung 
zu der Bekanntmachung vom 02.02.2022 durch Veröffent-
lichung im Internet (www.muenchen.de/amtsblatt), in 
Rundfunk und Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München vom 21. Februar 2022.

Vollzug des Bayerischen Versammlungsgesetzes  
(BayVersG) und der 15. Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (BayIfSMV)

Allgemeinverfügung vom 02.02.2022 zu Versammlungen 
im Zusammenhang mit Protesten gegen Corona-Maß-
nahmen

Die Landeshauptstadt München erlässt gem. Art. 15 Abs. 1 
BayVersG i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 2 der 15. BayIfSMV und Art. 35 
Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes  
(BayVwVfG) folgende

Allgemeinverfügung

1.  Im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München werden alle 
stationären oder sich fortbewegenden Versammlungen im 
Zusammenhang mit Protesten gegen Corona-Maßnahmen, 
wie beispielsweise sog. „Corona“-, „Montags“- oder sonstige 
„Spaziergänge“ bzw. „Kerzendemos“ untersagt, sofern die 
Anzeige- und Mitteilungspflicht nach Art. 13 BayVersG nicht 
eingehalten ist. Das bedeutet, dass sowohl das Veranstal-
ten von als auch die Teilnahme an solchen Versammlungen 
verboten ist.

Für Kinder, die im vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule 
zurückgestellt worden sind, ist bei der Anmeldung der Zurück-
stellungsbescheid vorzulegen.

Grundsätzlich müssen alle Kinder ihre Schulpflicht in der 
Grundschule erfüllen, in deren Schulsprengel sie ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben, sofern sie nicht eine staatlich 
anerkannte bzw. staatlich genehmigte private Grundschule 
besuchen wollen. In der Sprengelgrundschule muss auch die 
Schulanmeldung erfolgen. Die Schulen erteilen Auskünfte 
über die Schulsprengel und alle anderen schulischen Angele-
genheiten.

Wird das Kind an einer privaten Grundschule angemeldet, ist 
aus Gründen der Überwachung der Schulpflicht die zuständi-
ge Grundschule zu informieren.

Informationen über die Abwicklung der Schulanmeldung er-
halten die Eltern von Ihrer Grundschule. Im Verhinderungsfall 
kann eine beauftragte Person, die eine schriftliche Vollmacht 
vorlegen muss, das Kind an der Schule anmelden. Kinder, die 
am Tag der Schulanmeldung aus triftigen Gründen nicht vor-
gestellt werden können, können nach vorheriger Terminver-
einbarung mit der Schulleitung der zuständigen Grundschule 
angemeldet werden.

Bei der Schulanmeldung sollen die notwendigen Angaben  
zur Person des Kindes gemacht und erforderlichenfalls durch 
entsprechende Urkunden belegt werden.
Im Zweifelsfall sind eventuell vorhandene Sorgerechtsbe-
schlüsse mitzubringen.
Es ist ein Nachweis des Gesundheitsreferates über die Ge-
sundheitsuntersuchung zur Einschulung vorzulegen oder bis 
zum Schuljahresbeginn nachzureichen. Die Teilnahme ist ge-
setzlich verpflichtend und erfolgt auf Einladung des Gesund-
heitsreferates innerhalb der letzten zwei Jahre vor Aufnahme 
in die erste Jahrgangsstufe. Ausführliche Informationen zur 
Gesundheitsuntersuchung finden Sie im Internet unter  
www.muenchen.de/rseu.
Nach Möglichkeit sollte zudem auch der Übergabebogen der 
besuchten Kindertageseinrichtung vorgelegt werden.
Ein in einem Heim untergebrachtes Kind kann von der Heim-
leitung angemeldet werden.

II. Anmeldung von Kindern mit nichtdeutscher Mutter-
sprache

Die zuständige Grundschule kann ein Kind, das weder eine 
Kindertageseinrichtung noch einen Vorkurs nach Art. 5 Abs. 3 
des Bayerischen Integrationsgesetzes besucht hat und bei 
dem im Rahmen der Schulanmeldung festgestellt wird, dass 
es nicht über die notwendigen Deutschkenntnisse verfügt, 
von der Aufnahme zurückstellen und das Kind verpflichten, im 
nächsten Schuljahr eine Kindertageseinrichtung mit integrier-
tem Vorkurs zu besuchen (Art. 37 Abs. 4 BayEUG).

III. Schulanmeldung von Kindern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf

Schulpflichtige mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfül-
len ihre Schulpflicht durch den Besuch der allgemeinen Schule 
oder der Förderschule. Die Erziehungsberechtigten entschei-
den, an welchem der im Einzelfall rechtlich und tatsächlich zur 
Verfügung stehenden schulischen Lernorte ihr Kind unterrich-
tet werden soll (Art. 41 Abs. 1 BayEUG).
Die Schulanmeldung erfolgt an der Sprengelgrundschule, pri-
vaten Grundschule oder am Förderzentrum nach den Bestim-
mungen der Volksschulordnung-F (VSO-F).
Die Schule nimmt im Einzelfall bei Kindern, bei denen sich ein 
sonderpädagogischer Förderbedarf abzeichnet, mit einem 
sonderpädagogischen Förderzentrum Kontakt auf und zieht 
eine Förderschullehrkraft zur Beratung hinsichtlich der Ent-
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2. Ziffer 1 gilt an folgendem Tag:

 Mittwoch, den 02.02.2022, von 11.00 Uhr bis 24.00 Uhr

3.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4  
BayVwVfG am 02.02.2022 um 10.45 Uhr durch Veröffentli-
chung im Internet (www.muenchen.de/amtsblatt), in Rund-
funk und Presse als bekannt gegeben und ist ab dem 
02.02.2022, 11.00 Uhr wirksam.

4.  Die Allgemeinverfügung ist bis zum Ablauf des 02.02.2022 
gültig.

Hinweise: 

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können  
im Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Implerstr. 11,  
Zimmer 349, Tel.: 089/233-45090, 80337 München,  
nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden 
und sind auf der städtischen Internetseite unter  
www.muenchen.de/amtsblatt abrufbar.

2.  Die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffern 1 und 2 dieser  
Allgemeinverfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. Art. 25 
BayVersG.

3.  Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, 
wer dieser vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, vgl. 
Art. 21 Abs. 1 Nr. 6 BayVersG.

4.  Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer als Veranstalter oder als Leiter dieser 
vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, vgl. Art. 20  
Abs. 2 Nr. 4 BayVersG.

5.  Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer zur Teilnahme an untersagten Versamm-
lungen auffordert, vgl. Art. 20 Abs. 2 Nr. 3, Art. 8 Abs. 3 
BayVersG.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 
 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweise:

Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 01.01.2022 
muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen.

München, 02. Februar 2022 Kreisverwaltungsreferat 
  i.V. Dr. Nordhues
  Leitender Verwaltungsdirektor

Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung 
zu der Bekanntmachung vom 09.02.2022 durch Veröffent-
lichung im Internet (www.muenchen.de/amtsblatt), in 
Rundfunk und Presse im Amtsblattder Landeshauptstadt 
München vom 21. Februar 2022.

Vollzug des Bayerischen Versammlungsgesetzes  
(BayVersG) und der 15. Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (BayIfSMV) 

Allgemeinverfügung vom 09.02.2022 zu Versammlungen 
im Zusammenhang mit Protesten gegen Corona-Maß-
nahmen

Die Landeshauptstadt München erlässt gem. Art. 15 Abs. 1 
BayVersG i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 2 der 15. BayIfSMV und Art. 
35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) folgende 

Allgemeinverfügung

1.  Im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München werden alle 
stationären oder sich fortbewegenden Versammlungen im 
Zusammenhang mit Protesten gegen Corona-Maßnahmen, 
wie beispielsweise sog. „Corona“-, „Mittwochs“- oder 
sonstige „Spaziergänge“ bzw. „Kerzendemos“ untersagt, 
sofern die Anzeige- und Mitteilungspflicht nach Art. 13  
BayVersG nicht eingehalten ist. Das bedeutet, dass sowohl  
das Veranstalten von als auch die Teilnahme an solchen 
Versammlungen verboten ist.

2. Ziffer 1 gilt an folgendem Tag:

 Mittwoch, den 09.02.2022, von 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr

3.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 09.02.2022 um 15.00 Uhr durch Veröffentlichung 
im Internet (www.muenchen.de/amtsblatt), in Rundfunk und 
Presse als bekannt gegeben und ist ab dem 09.02.2022, 
16.00 Uhr wirksam.

4.  Die Allgemeinverfügung ist bis zum Ablauf des 09.02.2022 
gültig. 

Hinweise: 

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Implerstr. 11,  
Zimmer 349, Tel. : 089/233-45090, 80337 München,  
nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden 
und sind auf der städtischen Internetseite unter  
www.muenchen.de/amtsblatt abrufbar. 

2.  Die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffern 1 und 2 dieser All-
gemeinverfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. Art. 25 Bay-
VersG.

3.  Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, 
wer dieser vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, vgl. 
Art. 21 Abs. 1 Nr. 6 BayVersG.

4.  Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer als Veranstalter oder als Leiter dieser 
vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, vgl. Art. 20 Abs. 2 
Nr. 4 BayVersG.

5.  Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer zur Teilnahme an untersagten Versamm-
lungen auffordert, vgl. Art. 20 Abs. 2 Nr. 3, Art. 8 Abs. 3 
BayVersG.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 
Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind 

Hinweise: 

Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 01.01.2022 
muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 

München, 09. Februar 2022 Kreisverwaltungsreferat
  i.V. Dr. Nordhues
  Leitender Verwaltungsdirektor

Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung 
zu der Bekanntmachung vom 07.02.2022 durch Veröffent-
lichung im Internet (www.muenchen.de/amtsblatt), in 
Rundfunk und Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München vom 21. Februar 2022.

Vollzug des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes 
(LStVG); Sicherheitsrechtliche Allgemeinverfügung
hier: Betretungs- und Aufenthaltsverbot

Anlage
Lageplan Sperrbereich

Die Landeshauptstadt München – Kreisverwaltungsreferat – 
erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Am Dienstag, den 08.02.2022, wird auf der Fläche südlich 
des Gustav-Heinemann-Rings in München und östlich des 
Berghammer Weges in Neubiberg ein Sperrbereich mit ei-
nem Radius von 70 Metern eingerichtet. Der mit dieser All-
gemeinverfügung festgelegte Sperrbereich umfasst die zum 
Stadtgebiet München gehörende Ackerfläche sowie im 
Westen die Berghammer Straße im Bereich vor den Anwe-
sen Berghammer Weg 28 – 42. 

Für den äußeren Bereich des Sperrradius im Westen, der sich 
auf dem Gebiet der Gemeinde Neubiberg befindet, ergreift 
die Gemeinde Neubiberg die entsprechende Maßnahme.

Die verbindliche Festlegung erfolgt durch Absperrmaßnahmen 
der Sicherheitskräfte vor Ort. 

Das Betreten der Sperrzone und jeglicher Aufenthalt darin ist 
am 08.02.2022 ab 14 Uhr bis zum Abschluss der Spreng-
maßnahmen untersagt.

Der genaue Umgriff des Sperrbereichs (im Lageplan schraf-
fiert) ist aus der Anlage ersichtlich, welche Bestandteil dieser 
Allgemeinverfügung ist. 

2.  Der Abschluss der Sprengmaßnahmen und die Aufhebung 
der Sperrzone wird durch die Sicherheitskräfte vor Ort  
verbindlich bekannt gegeben.

3.  Zutritt zu der Sperrzone haben nur die an der Kampfmittel-
beseitigung beteiligten Personen, sowie die Einsatzkräfte 
der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Diese 
Personen müssen jedoch für den Zeitraum der Sprengmaß-
nahmen eine sichere Deckung aufsuchen.

4.  Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 3 wird angeord-
net.

5.  Bei Nichtbeachtung des in den Ziffern 1 bis 3 verfügten Be-
tretungs- und Aufenthaltsverbotes wird die Durchsetzung 
mit unmittelbarem Zwang angedroht.

6.  Für den Fall, dass die Sprengmaßnahme am Dienstag, den 
08.02.2022 nicht oder nicht vollständig durchgeführt wer-
den kann, gelten die Ziffern 1 bis 5 des Bescheidstenors 
dieser Allgemeinverfügung bis zum Abschluss der Spreng-
maßnahme entsprechend. 

7.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes am 07.02.2022 
als bekannt gegeben. Die Bekanntmachung erfolgt durch die 
Veröffentlichung im Internet (www.muenchen.de/amtsblatt).

Hinweis:

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München nach vorheriger Terminverein-
barung eingesehen werden und sind auf der städtischen  
Internetseite unter (www.muenchen.de/amtsblatt) abrufbar.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 
 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind. 

Hinweise:
 – Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zugelas-

sen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
 – Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Perso-

nenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Weiterer Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 07. Februar 2022 Kreisverwaltungsreferat 
  Dr. Sties
  Leitende Verwaltungsdirektorin
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO Anwesen: Brienner Str. 50
Gemarkung Sektion III / Flurnr. 5392/0 / 3. Stadtbezirk 
Teilabbruch des rückwärtigen Gebäudekomplexes

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 02.02.2022, Az. 1.1-2021-21805-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn.: 5390, 5391, 5396, 5400,5403, 5404 
und 5405, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist  
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vor genannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-22@muechen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 02. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Leonrodstr. 17
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 534/11 / 9. Stadtbezirk
4 Nutzungsänderungen: Werkstatt in Büro (EG Mitteltrakt), 
Lager in Musikstudio (EG Mitteltrakt), Büro in Wohnung 
(1.OG Mitteltrakt), Büro in Wohnung (1.OG Rückgebäude)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 09.02.2022, Az. 1.23-2021-20280-22, wurde 

die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflage erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 534/8, 534/13, 543/26, 535/4, 535/12  
und 535/10, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugeneh-
migungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. 
Ver einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 09. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gudrunstr. 12
Gemarkung Neuhausen, Flurnr. 111/103, Stadtbezirk: 9
Neubau eines Mehrfamilienhauses (13 WE) mit Tiefgarage 
– TEKTUR zu 1.2-2021-3437-22 /1.201-2021-7627-22

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.02.2022, Az. 1.23-2021-24119-22, wurde  
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn Fl. Nr. 111/48, Fl. Nr. 113/17, Fl. Nr. 111/83 und 
Fl. Nr. 111/81, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
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nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 08. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: St.-Veit-Str. 
Gemarkung: Berg am Laim
Flurnr.:341/5
Stadtbezirk: 14
Vorhaben: Neubau von 12 Wohnungen, einer 3-gruppigen 
Kinderkrippe sowie einer Tiefgarage (14 Stpl.) 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 25.01.2022, Az. 1.111-2021-13134-32 , wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 340/7, Fl.Nr. 341/13, Fl.Nr. 341/2 und  
Fl.Nr. 341/6, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24597.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 25. Januar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Xaver-Weismor-Str. 56 
Gemarkung: Trudering
Flurnr.: 96/43
Stadtbezirk: 15 
Vorhaben: Neubau einer Wohnanlage mit 2 Baukörpern 
(12 WE) und gemeinsamer Tiefgarage (18 Stpl)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.02.2022, Az. 1.201-2021-19229-32, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter  
Auflagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 96/5; Fl.Nr.: 96/93, Fl.Nr.: 96/94; Fl.Nr.: 
95, Fl.Nr.: 96/50; Fl.Nr.: 96/87, Fl.Nr.: 96/92 und Fl.Nr.: 96/48, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.
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Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24597.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 03. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Ursberger Str. 18
Gemarkung: Berg am Laim; Flurnr.: 335/38; Stadtbezirk: 14
Vorhaben: Antrag auf Baugenehmigung für den beste-
henden Kindergartenpavillon befristet auf 11 Jahre,  
kompensatorische Maßnahmen für fehlendes Gründach 
in Außenanlagen / kein Eingriff in Bestand

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.02.2022, Az. 6024-1.1-2021-10813-32, wur-
de die (befristete) Baugenehmigung für das oben genannte 
Vorhaben unter Auflagen, Abweichungen und Befreiungen er-
teilt.

Nachbarbeteiligung:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn nach 
Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO wird aufgrund der Vielzahl der 
Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den 
Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 03. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Sulzer-Belchen-Weg 29
Gemarkung: Trudering; Flurnr.: 613/0; Stadtbezirk: 15.
Vorhaben: Neubau 3er durch eine doppelschalige  
Kommunwand getrennte Häuser mit den dazugehörigen 
Carports und Tiefparker

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 07.02.2022, Az. 6024-1.23-2021-21225-32, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen und Befreiungen erteilt.

Nachbarbeteiligung:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn nach 
Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO wird aufgrund der Vielzahl der 
Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen den 
Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 07. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Heinrich-Groh-Str. 8
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Gemarkung Freimann, 
Flurnr. 37/0, Stadtbezirk 12 Neubau eines Feuerwehrgerä-
tehauses für die Freiwillige Feuerwehr Freimann

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.02.2022, Az. 1.2-2021-15612-41, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 39/2, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich das 
vorgenannte Grundstück im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befindet, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können sich über das Baugenehmigungs-
verfahren bei der Landeshauptstadt München, Referat für  
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 540 informieren.  
Wenden Sie sich dazu bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22467.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 03. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Karl-Marx-Ring 11 – 21 
Gemarkung Perlach, Flurnr. 1700/296, Stadtbezirk: 16
Erneuerung Balkongeländer und Dachaufbau, Montage 
einer Absturzsicherung an einer Wohnanlage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.02.2022, Az. 1.23-2021-23013-31, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn wird die Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit, entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen 
den Bescheid Klage einzulegen. Die Zustellung gilt mit dem 
Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 04. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: 
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Oettingenstr. 78,  
Fl.Nr. 1189/0, Bezirk 01
Schulbauoffensive – Standzeitverlängerung der Interims-
anlage, befristet auf 12 Jahre

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 07.02.2022, Az., 6024-1.1-2021-13161-21 wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn bzw. Grundstückseignern FN 1189/17 + FN 
1189/18 + FN 1189/19 , FN 1189/20, FN 3115/35, FN 1187, FN 
1187/3, FN 1187/4, FN 1187/5, FN 1187/6, FN 1187/7 und FN 
1187/12, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukom-
mission, Blumenstraße 19, Zimmer 220, einsehen. Ver einbaren 
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse klaus.
bichlmayer@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 21546.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 07. Februar 2022 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Bekanntmachung
Planfeststellung nach § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahn-
gesetz (AEG) für das Vorhaben:
„Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des 
Bundes, München-Pasing Knoten der Strecke 5503  

München-Augsburg, Bahn-km 8,000 bis 9,111 in der  
Landeshauptstadt München“ – 2. Tektur

Für das o.g. Vorhaben wird ein Planfeststellungsverfahren 
durchgeführt gem. § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz 
(AEG) in der zum Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden 
Fassung. Für das Planfeststellungsverfahren gelten die §§ 72 
bis 78 des VwVfG nach Maßgabe des AEG.

Gegenstand des vorliegenden Antrages ist der Bau von Lärm-
schutzwänden innerhalb der Stadt München in den Stadt-
teilen Pasing und Obermenzing:

Lärmschutzwand entlang der Strecke 5503:
Die neue Lärmschutzwand soll als Maßnahme der Lärmsanie-
rung mit folgenden Wandhöhen erstellt werden: 
km 8,011 bis km 8,354: Lärmschutzwand, h = 2,50 m über SO, 
beidseitig hochabsorbierend bzw. transparent; 
km 8,458 bis km 9,083: Lärmschutzwand, h = 2,50 m über 
SO, einseitig hochabsorbierend bzw. transparent. 
Teilabschnitte der Lärmschutzwand werden transparent  
ausgeführt, damit die bestehenden und geplanten Reptilien-
lebensräume nicht verschattet werden. Die Lage der transpa-
renten Elemente ist den Anlagen 4.1, 4.2 und 8.1.2.1ff zu 
entnehmen.

Die Auslegung der Planunterlagen Stand: 10.08.2021  
wird gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) durch eine Veröffentlichung im Internet  
ersetzt. 

Die Planunterlagen können in der Zeit vom 28.02.2022 bis 
28.03.2022 auf der Internetseite der

Landeshauptstadt München:  
https://www.muenchen.de/auslegung

sowie der Internetseite der Regierung von Oberbayern: 
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/ 
planfeststellung/oeffentlichkeit/landesentwicklung_verkehr/ 
index.html

eingesehen werden.

Die oben genannten Planunterlagen liegen im selben 
Zeitraum als zusätzliches Informationsangebot gemäß  
§ 3 Abs. 2 PlanSiG zur allgemeinen Einsicht aus

bei der
Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung, Blumenstraße 28b, 80331 München, Ausle-
gungsraum 071, Erdgeschoss (barrierefreier Zugang an der 
Ostseite des Gebäudes, Blumenstraße 28a)

während der Dienststunden 
Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr,  
Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Die Einsichtnahme kann aufgrund der COVID-19-Pandemie 
nur einzeln oder von Personen erfolgen, die nach der Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der jeweils 
aktuell gültigen Fassung dazu berechtigt sind, sich im öffent-
lichen Raum miteinander aufzuhalten. Dies gilt vorbehaltlich  
etwaiger rechtlicher Änderungen bzw. einer etwaigen Locke-
rung bestehender Beschränkungen. 

I.
Zuständig für die Durchführung des Anhörungsverfahrens  
sowie für die Erteilung von Auskünften und die Entgegennah-
me von Äußerungen und Fragen ist die Regierung von Ober-
bayern, § 18 a AEG i.V.m. § 73 VwVfG i.V.m. § 23 Abs. 1 Nr. 2 
ZustVVerk.
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II.

1.  Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann Einwendungen gegen die 2. Tektur bis spätestens 
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis 
zum

11.04.2022      schriftlich

bei der
Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung – HA I Stadtentwicklungsplanung,  
Blumen straße 31, 80331 München, Zi. 228

oder bei der
Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
80538 München
Zi. Nr.: 4122, erheben.

Gemäß § 4 Abs. 2 PlanSiG besteht neben der Möglichkeit 
der schriftlichen Erhebung von Einwendungen auch die 
Möglichkeit, Einwendungen elektronisch unter der E-Mail-
Adresse: 

bahn-anhoerungsverfahren@reg-ob.bayern.de 

einzureichen. 

Die Einwendung (oder die E-Mail) bedarf keiner qualifizier-
ten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz. 

Eine Abgabe von Erklärungen bzw. die Erhebung von Ein-
wendungen zur Niederschrift wird aufgrund der aktuellen 
Situa tion durch die COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Abs. 1 
PlanSiG ausgeschlossen. Eine Entgegennahme der Erklä-
rung zur Niederschrift ist nach Feststellung der Anhörungs-
behörde nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich. 
Die Vermeidung einer dazu notwendigen Kontaktaufnahme 
erscheint zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten ge-
boten.

 Bitte beachten Sie:

  Die Einwendungen dürfen sich nur auf die im Rahmen 
der  2. Tektur erfolgten Änderungen der Planunterlagen 
(blau gekennzeichnet) beziehen. Dies bedeutet, Ein-
wendungen kann erheben, wer durch die Tektur in sei-
nen Belangen erstmals oder stärker berührt wird. Ein-
wendungen, die bereits im ersten Anhörungsverfahren 
im Jahre 2017/2018, sowie zur 1. Tektur im Jahre 2021 
erhoben wurden, bleiben bestehen. 

2.  Die Einwendungen sollen Namen und Anschrift des Einwen-
ders enthalten, das betroffene Rechtsgut bzw. Interesse 
benennen und die befürchteten Beeinträchtigungen darle-
gen. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang 
und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Bei  
Eigentumsbeeinträchtigungen sind möglichst die Flurstück-
nummer und die Gemarkungen der betroffenen Grund-
stücke anzugeben. 

Gem. § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG können Vereinigungen, die 
auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschrif-
ten befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegen die Entscheidung nach § 74 VwVfG einzule-
gen, innerhalb derselben Frist bei den vorgenannten Behörden 
schriftlich oder elektronisch Stellungnahmen zu dem Plan 
abgeben. Anerkannte Vereinigungen nach § 3 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) erhalten durch die öffentli-
che Planauslegung Gelegenheit zur Einsicht in die dem Plan 
zu Grunde liegenden (einschlägigen) Sachverständigengut-

achten; sie können Stellungnahmen zu dem Plan abgeben, 
soweit sie durch das Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen 
Aufgabenbereich berührt werden.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeich-
ner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er 
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Anga-
ben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite enthalten sein, andernfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

3.  Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrecht-
lichen Titeln beruhen. Einwendungen und Stellungnah-
men der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist 
ebenfalls ausgeschlossen.

4.  Im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
vom 25.05.2018 möchten wir Sie darauf hinweisen, dass 
Ihre persönlichen Daten für die rechtmäßige Abwicklung 
des Planfeststellungsverfahrens gespeichert und verarbei-
tet werden. Mit der Erhebung von Einwendungen erklären 
Sie sich damit einverstanden.

Die Regierung von Oberbayern wird alle im Rahmen des An-
hörungsverfahrens eingehenden Äußerungen der Vorhaben-
trägerin zur Stellungnahme weiterleiten. Soweit Name und 
Anschrift bei der Weiterleitung an die Vorhabenträgerin un-
kenntlich gemacht werden sollen, ist dies der Regierung von 
Oberbayern in der Äußerung mitzuteilen. Dabei sind auch die 
Gründe mitzuteilen, welche Nachteile durch die Weiterleitung 
der Daten befürchtet werden.

5.  Grundsätzlich werden rechtzeitig erhobene Einwendungen 
und Stellungnahmen an die Vorhabenträgerin sowie an die 
Planfeststellungsbehörde weitergeleitet und in einem Termin 
erörtert, den die Regierung von Oberbayern noch ortsüb-
lich bekannt machen wird. Die Regierung von Oberbayern 
kann jedoch gem. § 18a Nr. 1 Satz 1 AEG auf den Erörte-
rungstermin verzichten. Der Verzicht wird nicht öffentlich 
bekannt gegeben. Die Anwendung des Planungssicherstel-
lungsgesetzes bleibt vorbehalten.

6.  Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Diejenigen, die 
Einwendungen erhoben haben bzw. – bei gleichförmigen 
Einwendungen – deren Vertreter oder Bevollmächtigte, wer-
den von dem Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. 
Falls mehr als 50 solche Benachrichtigungen vorzunehmen 
sind, sollen diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, 
von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntma-
chung benachrichtigt werden. Die Vertretung durch einen 
Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist 
durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den 
Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. Bei Ausbleiben 
eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne 
ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Ab-
schluss des Erörterungstermins und Übersendung der ab-
schließenden Stellungnahme an das Eisenbahnbundesamt 
beendet.

7.  Durch Einsichtnahme in den Plan, Erhebung von Einwen-
dungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbe-
stellung entstehende Aufwendungen werden nicht  
erstattet.

8.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung zumindest dem Grunde nach zu entschei-
den ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.
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  9.  Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde im 
Planfeststellungsbeschluss entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) kann durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

10.  Es besteht in diesem Verfahren keine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

11.  Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungs-
verfahren an, tritt gemäß § 19 AEG die Veränderungssperre 
auf den vom Plan in Anspruch genommenen Grundstücken 
ein.

12.  Diese Bekanntmachung wird gemäß Art. 27a BayVwVfG 
zusätzlich auf den Internetseiten der Landeshauptstadt 
München und der Regierung von Oberbayern bereitge-
stellt. Weiter ist diese Bekanntmachung auch auf dem 
UVP-Portal des Bundes einsehbar, und zwar unter  
https://www.uvp-portal.de.

Aktueller Hinweis:
Bei weiteren Fragen, auch hinsichtlich der Einsichtnahme der 
Planunterlagen während der COVID-19-Pandemie, wenden 
Sie sich bitte an die zuständige Anhörungsbehörde bei der 
Regierung von Oberbayern unter 089 / 2176 2942.

München, 08. Februar 2022  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit  –
hier: Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
 des Baugesetzbuches (BauGB)
 vom 02. März 2022 mit 04. April 2022

Stadtbezirk Stadtbezirk 09 – Neuhausen-Nymphenburg

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2141
Zuccalistraße (südlich)
Brunhildenstraße (westlich)
Richildenstraße (nördlich)
Zuccalistraße (östlich)
– Schutz der bestehenden baulichen Struktur, der zusammen-
hängenden Freiflächen mit Baumbestand sowie Berücksichti-
gung der Belange des Denkmalschutzes –

Die Vollversammlung des Stadtrates hat  am 02.02.2022 den 
Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 2141 für 
den Bereich Zuccalistraße (südlich), Brunhildenstraße (west-
lich), Richildenstraße (nördlich), Zuccalistraße (östlich) mit Be-
gründung gebilligt und beschlossen, den Entwurf des Bebau-
ungsplanes mit Grünordnung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen.

Auf Grundlage von § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur  
Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Geneh-
migungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungs sicherstellungsgesetz – PlanSiG) wird die  
öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durch  
eine Veröffentlichung im Internet ersetzt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und die 
wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen werden  
daher im Internet veröffentlicht und sind vom 02. März 2022 
mit 04. April 2022 im Internet unter der Adresse  
www.muenchen.de/auslegung einsehbar.

Als zusätzliches Informationsangebot nach Maßgabe des  
§ 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG liegen die vorgenannten Unterlagen 
auch im Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumen-
straße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Ausle-
gungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite des  
Gebäudes über Blumenstraße 28 a), vom 02. März 2022 mit  
04. April 2022, Montag mit Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr,  
öffentlich aus.

Auskünfte durch das Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung werden nach vorheriger Terminvereinbarung (telefonisch 
unter 089/233-25387 oder per E-Mail unter
plan.ha2-60v@muenchen.de) erteilt.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben  
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.

Aufgrund der aktuellen Situation durch die COVID-19-Pandemie 
wird bei der Aufnahme einer Stellungnahme zur Niederschrift 
im o.g. Zeitraum um vorherige telefonische oder elek tronische 
Terminvereinbarung unter 089/233-25387 bzw.  
plan.ha2-60v@muenchen.de gebeten.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfüg-
bar:
Informationen zum Schutzgut Pflanzen und Tiere insbesondere
 – Artenschutzfachbeitrag
 – Bestimmung zur Baumvitalität
 – Plan zur Baumvitalität
 – FFH-Verträglichkeitsprüfung

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellung-
nahme wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, 
den Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem 
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem Bayeri-
schen Datenschutzgesetz. Sofern Sie eine Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzhinweise zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Bauleitplanverfahren“, das im  
Internet unter der o.g. Adresse einsehbar ist und auch öffent-
lich ausliegt. 
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Aktueller Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass der Zugang zum o.g. 
Dienstgebäude des Referats für Stadtplanung und Bauord-
nung nur durch Besucher*innen erfolgen darf, die geimpft,  
genesen oder getestet (3G) sind. Erläuterungen hierzu sind im 
Internet unter der Adresse https://stadt.muenchen.de/infos/
stadtverwaltung-3g-im-parteiverkehr.html zu finden.
Darüber hinaus sind die Regelungen der Bayerischen Infekti-
onsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) in ihrer jeweils 
gültigen Fassung, insbesondere zur Maskenpflicht und den 
allgemeinen Verhaltensempfehlungen (Abstands- und Hygie-
neempfehlungen) zu beachten.

München, 09. Februar 2022 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Freie Wähler
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
freie-waehler@muenchen.de

Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 15 98 68 8-11, -22, -33, -44, -55, Fax 15 98 68 8-15
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Straße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.
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Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkar-
ten der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen 
Stadtplan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben 
den interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen 
auch Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung 
zur Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 
Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an 
stadtinformation@muenchen.de

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit Ad-
ressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 266 
Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt-Infor-
mation im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.


